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Anmeldung

Ich / wir melde(n) hiermit mein / unser Kind an der Freien Waldorfschule

Bremen-Nord - der Schule am Fluss an:

	Vater:

Name, Vorname
	     

	Mutter:

Name, Vorname
	     

	Straße + Hausnummer
	     

	Telefon
	     

	PLZ + Ort
	     

	E-Mail
	     

	Beruf (freiwillige Angabe)
	     

	Kind:

Name, Vorname
	     
	Geburtsdatum
	     

	Für Klasse
	 FORMDROPDOWN 

	Einschulung
	 FORMDROPDOWN 



Diese Anmeldung ist eine verbindliche Anmeldung. Sie gilt vorbehaltlich der schulärztlichen Untersuchung und der Untersuchung durch das Aufnahmegremium.

Bitte fügen Sie einen kurzen Lebenslauf Ihres Kindes dieser Anmeldung bei und beschreiben Sie gerne auch Vorlieben oder Besonderheiten.

Selbstverständlich ist eine Kündigung jederzeit möglich - sowohl vor dem Schulbetrieb als auch während des Schulbetriebes – sie bedarf jedoch der schriftlichen Form.

Die Einzugsermächtigung für das Schulgeld gemäß der aktuell gültigen Beitragsordnung habe ich erteilt (Siehe Rückseite).

............................................................................................................................................................

Ort, Datum

Unterschrift Vater


Unterschrift Mutter

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich widerruflich, den Verein Initiative Waldorfschule Bremen-Nord e. V., das monatliche Schulgeld von nachfolgend angeführtem Konto mittels Lastschriftverfahren einzuziehen.

	Kontoinhaber
	

	Geldinstitut
	

	Konto-Nr.
	

	Bankleitzahl
	


.......................................................................................................................................

Ort, Datum 


Unterschrift
Wenn ein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Eventuell hierdurch anfallende Stornogebühren stellt der Verein Ihnen in Rechnung, da diese nicht durch die Elterngemeinschaft getragen werden können.

Diese Einzugsermächtigung können Sie jederzeit widerrufen. Das Schulgeld ist teilweise steuerlich absetzbar. Ende Januar des Folgejahres erhalten Sie automatisch eine Zuwendungsbescheinigung, die Sie bei Ihrem Finanzamt geltend machen können.

Die Einzugsermächtigung erlischt automatisch mit dem Verlassen der Schule.

